
 

 

 

 

 

 

 
Duisburg, 22. Februar 2016 

 
Aktuelle Meldung 
Neue Vergütungssätze im REHASPORT in NRW  
zum 01.01.2016 
 
Rückwirkend zum 01.01.2016 gelten für die von REHASUPPORT – dem Service- und Zertifi-
zierungszentrum des Landessportbundes NRW zertifizierten Angebote neue Vergütungssät-
ze. 
 
In den langwierigen Verhandlungen zwischen Landessportbund NRW und den Primärkassen 
sowie Rentenversicherungen wurden die bereits auf Bundesebene mit den Ersatzkassen 
vereinbarten Vergütungssätze bestätigt. Dadurch gelten in NRW Kostenträger übergreifend 
gleiche Vergütungssätze und einheitliche Abrechnungspositionsnummern. Es wurden zum 
Teil erhebliche Steigerungen vereinbart. Davon profitieren vor allem spezifische Angebote, 
wie Sport in Herzgruppen und Wasserangebote, sowie Angebote für besondere Zielgruppen, 
wie Kinder und Schwerstbehinderte. 
 
Auch wenn nicht alle Verhandlungsziele des Landessportbundes NRW erreicht wurden: Die 
Erhöhungen sind die Ersten seit vier Jahren und eröffnen Vereinen eine solide Finanzie-
rungsgrundlage und Planungssicherheit für die kommenden zwei Jahre.  
 
Diese Vorteile und die Tatsache, dass derzeit rund 300.000 Menschen in NRW am 
REHASPORT teilnehmen, machen entsprechende Angebote für Vereine jetzt noch attrakti-
ver. Dafür setzt sich der Landessportbund NRW mit REHASUPPORT ein. 
  



 

 

 

 

 

 

Die aktuellen Vergütungssätze mit den Ersatzkassen, den Primärkassen und 
den Rentenversicherungen in NRW ab 01.01.2016 im Überblick: 

 

Abbildung 1: Übersicht der Abrechnungspositionsnummern und Vergütungssätze. Die neuen Abrechnungspositions-
nummern sind grün hinterlegt.  

Was heißt das für die Vereine? Die nächsten Schritte…  
Abrechnung: 

Die Abrechnung der erbrachten Leistungen bis zum 31.12.2015 erfolgt zu den alten Vergü-
tungssätzen. Alle Leistungen ab dem 01.01.2016 werden, auch rückwirkend, zu den neuen 
Vergütungssätzen abgerechnet. Der Verein muss dafür keine weiteren Schritte einleiten, 
sondern die Umstellung erfolgt durch die Abrechnungsstellen, die von den Kostenträgern 
informiert werden. Eine Zwischenabrechnung ist nicht notwendig. 

Empfehlenswert ist es, bei der Abrechnung die Abrechnungsstelle in einem Begleitschreiben 
auf die neuen Vergütungssätze hinzuweisen, um unnötige Rückläufer zu vermeiden.  

Sollten Sie bereits Angebote in 2016 zu den alten Sätzen abgerechnet haben, können Sie 
rückwirkend den Differenzbetrag nachfordern. 

Neue Teilnahmebestätigung: 

Durch die erweiterten Abrechnungspositionsnummern sind Veränderungen in der Teilnah-
mebestätigung Rehabilitationssport notwendig. Die Übergangsfrist zur Umstellung läuft bis 
zum 30.06.2016. Wir werden nach den finalen Absprachen mit den Kostenträgern das neue 
Formular auf www.rehasupport.nrw veröffentlichen. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Angebote für Kinder und Jugendliche 

Sie möchten neue Zielgruppen, insbesondere spezielle Angebote für Kinder in Ihrem Verein 
etablieren? Um diese REHASPORT-Angebote zu den neuen Vergütungssätzen abrechnen 
zu können, ist eine Zertifizierung der REHASPORT-Angebote notwendig. Kinder, die an zer-
tifizierten REHASPORT-Angeboten für Erwachsene teilnehmen, können nicht nach den neu-
en Vergütungssätzen abgerechnet werden.  

Im Moment ist eine Online-Zertifizierung über REHASUPPORT für besondere Zielgruppen 
(Kinder, Schwerstbehinderte und Angebote zur Stärkung des Selbstbewusstseins) noch nicht 
möglich. Daher wenden Sie sich bitte direkt an die Hotline. Wir werden schnellstmöglichst die 
notwendigen Änderungen im System vornehmen. 

 

Fragen? 

Bei allen Fragen rund um den REHASPORT und die Zertifizierung steht Ihnen REHASUP-

PORT - das Service- und Zertifizierungszentrum des Landessportbundes NRW zur Seite und 
bietet dabei besondere Vorteile: 
 

• Gute Erreichbarkeit. 
• Keine Teilnehmer- oder Änderungsgebühren.  
• Unkomplizierte Zertifizierung Ihrer REHASPORT-Angebote in nur 10 Werktagen. 
• Kostengünstiges Preismodell. 
• Anerkennung aller Qualifikationen nach der BAR ohne Pflichtmodule. 
• Wohnortnahes Qualifizierungsangebot in den Profilen „Innere Medizin“, „Orthopädie“, 

„Neurologie“ und „Geistige Behinderung“. 
 

Sie erreichen uns telefonisch unter: 0203 / 70 90 17 90 oder via E-Mail:  
Service@rehasupport.nrw und im Internet unter: www.rehasupport.nrw 
 

Sie wollen immer auf dem Laufenden bleiben?  
Alle aktuellen Informationen erhalten Sie monatlich über die Infomail „Sport und Gesundheit“ 
des Landessportbundes NRW, zu beziehen über sportundgesundheit@lsb-nrw.de.  
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